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Zur Je neutestamentlicher
Gemermdemodelle

v In erfrischender Welse zeigt der Verfasser, Prof. für Neues Testament,
ıIn seinem Beıtrag auf,; ass ach dem AÄuswels der nt] Schriften In der
Zeıt des fruühen Christentums unterschiedliche Formen der Gemeindeorga-
nısatıon gegeben hat, die gleichberechtigt nebeneinander exıstierten.en
solchen, die von einem Altestenrat (Prebyterium) geführt wurden, gab In
paulinischen Gemeinden andere, In denen die Ekklesia basısdemokratisch
entschied In den Pastoralbriefen wiıird dieses odell jedoch umgeformt In
eines, In welchem eın Bischof letztlich es beaufsichtigt un: ve  te
Dieses römische sollte azu dienen, ass die Gemeinde In der Öf-
fentlichkeit anerkannt wird. An diese Übersicht schlie{fßst der erft. SPaNNEN-
de Überlegungen welche Konsequenzen eine Umsetzung des biblischen
Befundes In uNserer Zeıt en könnte (Redaktion)

Das Neue Testament biletet einen Katalog In dieser Perspektive können WITr SC
VO  u Sahnz verschiedenen Gemeindemodel- VOoO  b frühchristlichen (jemeindever-
len. Nachdem S1€ alle und CI- fassungen sprechen; und für die Analy-
mischt ıIn den anon aufgenommen WUL - reichen spezifische Indizien als Links
den, sind S1E auch alle gleich gültig. Anders den entsprechenden Organisationsfor-
gesagt DIe unterschiedlichen (jemeinde- IHNen der Städte, auf analoge Strukturen
modelle als konkrete Organisationsformen ıIn christusgläubigen (jemeinden schlie-
der Nachfolge Jesu sind Ssamıt und sonders Bßen E1igens hervorgehoben In den Texten

wird Clas Besondere, nicht clas Selbstver-als orthodox ausgewlesen und für den
möglichen Einsatz auch In der Zukunft 1M ständliche.
anon „aufbewahrt”: 1M besten Sınn des
Wortes aktualisierbare heilige Tradition

Der Rat antscheidetplural eben.
Nachdem alle diese Modelle Leitbegrif- aın oresbyterlales Mode!ll

fe, Konzeptionen und Verfahrensab-
aule VOoO  b Organisationsformen aufweisen, AÄAm häufigsten erscheint 1M Cie PICS-
WIE S1E zeitgleich In den tädten des KO- eriale Verfassung. Der Leitbegriff, der
mischen Reiches praktiziert wurden, dur- auf S1€ hinweist, ist „Presbyter” als AÄAmts-
fen WITr cdavon ausgehen, Class christusgläu- bezeichnung. Was e1in „Presbyter” „Altes-
bige Gruppen des und Jahrhunderts, ter”) ist, weiß 1M ersten nachchristlichen

sich selbst Organisleren, auf bereits Jahrhundert jedermann: Eın Ratsherr, der
Erprobtes und ihnen Bekanntes rekurrier- als itglie e1INnes Altestenrats fungiert, 1M
ten mıt eventuellen kleineren Verände- Westen Senat, 1M ()sten Boule oder (Jeru-
LUNSCHL. Und darin kommt dann Clas UI1- S1€ genannt. In diesem (G(sremium werden
terscheidend Christliche“ ZU. Vorschein. die TODIeme der verhandelt Anträ-

115ThPQ 169 (2021), 115  –123

Martin Ebner

Zur Vielfalt neutestamentlicher  
Gemeindemodelle

◆ In erfrischender Weise zeigt der Verfasser, Prof. em. für Neues Testament, 
in seinem Beitrag auf, dass es nach dem Ausweis der ntl. Schriften in der 
Zeit des frühen Christentums unterschiedliche Formen der Gemeindeorga-
nisation gegeben hat, die gleichberechtigt nebeneinander existierten. Neben 
solchen, die von einem Ältestenrat (Prebyterium) geführt wurden, gab es in 
paulinischen Gemeinden andere, in denen die Ekklesia basisdemokratisch 
entschied. In den Pastoralbriefen wird dieses Modell jedoch umgeformt in 
eines, in welchem ein Bischof letztlich alles beaufsichtigt und verantwortet. 
Dieses römische Modell sollte dazu dienen, dass die Gemeinde in der Öf-
fentlichkeit anerkannt wird. An diese Übersicht schließt der Verf. spannen-
de Überlegungen an, welche Konsequenzen eine Umsetzung des biblischen 
Befundes in unserer Zeit haben könnte. (Redaktion)

Das Neue Testament bietet einen Katalog 
von ganz verschiedenen Gemeindemodel-
len. Nachdem sie alle getrennt und unver-
mischt in den Kanon aufgenommen wur-
den, sind sie auch alle gleich gültig. Anders 
gesagt: Die unterschiedlichen Gemeinde-
modelle als konkrete Organisationsformen 
der Nachfolge Jesu sind samt und sonders 
als orthodox ausgewiesen – und für den 
möglichen Einsatz auch in der Zukunft im 
Kanon „aufbewahrt“; im besten Sinn des 
Wortes aktualisierbare heilige Tradition – 
plural eben.

Nachdem alle diese Modelle Leitbegrif-
fe, Konzeptionen und sogar Verfahrensab-
läufe von Organisationsformen aufweisen, 
wie sie zeitgleich in den Städten des Rö-
mischen Reiches praktiziert wurden, dür-
fen wir davon ausgehen, dass christusgläu-
bige Gruppen des 1. und 2. Jahrhunderts, 
um sich selbst zu organisieren, auf bereits 
Erprobtes und ihnen Bekanntes rekurrier-
ten – mit eventuellen kleineren Verände-
rungen. Und darin kommt dann das „un-
terscheidend Christliche“ zum Vorschein.

In dieser Perspektive können wir ge-
trost von frühchristlichen Gemeindever-
fassungen sprechen; und für die Analy-
se reichen spezifische Indizien als Links 
zu den entsprechenden Organisationsfor-
men der Städte, um auf analoge Strukturen 
in christusgläubigen Gemeinden zu schlie-
ßen. Eigens hervorgehoben in den Texten 
wird das Besondere, nicht das Selbstver-
ständliche.

1	 Der Rat entscheidet:  
ein presbyteriales Modell

Am häufigsten erscheint im NT die pres-
byteriale Verfassung. Der Leitbegriff, der 
auf sie hinweist, ist „Presbyter“ als Amts-
bezeichnung. Was ein „Presbyter“ („Ältes-
ter“) ist, weiß im ersten nachchristlichen 
Jahrhundert jedermann: Ein Ratsherr, der 
als Mitglied eines Ältestenrats fungiert, im 
Westen Senat, im Osten Boule oder Geru-
sie genannt. In diesem Gremium werden 
die Probleme der Stadt verhandelt: Anträ-
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SC diskutiert, Beschlüsse vorbereitet und tiochia tauchen (wie sich spater, vgl 2 3
1M Normalfall auch PeCL Abstimmung enNT- herausstellt: unautorisierte) Spitzel auf. S1ie
schieden. DIe alur loskel lautet: mMON1eren den heilsrelevanten ormifeh-
„Es gefiel Im Datıv O1lg clas Beschluss ler der dortigen MISS1IONSPFaXIs: den Ver-
fassende Subjekt. Der Volksversammlung, zicht auf Beschneidung bei der Aufnah-
esi1a genannt, werden die eschlus- VO  b Heiden 1Ins Gottesvolk 1.3) Es
SC dann ZUFK Bekanntmachung vorgelegt.' kommt eftigen Auseinandersetzungen,
Ebenfalls PCI Abstimmung entschieden Cie sich VOTL (Ort nicht lösen lassen.
werden kann dort eventuell ber erso- DIe (jemeinde chickt deshalb eine
nalien, also ZU. eispie. Welr für eine (Je- Abordnung ach Jerusalem: Paulus, Bar-
sandtschaft berufen werden soll. „ Alteste“ nabas und weltere Gemeindeglieder. e1m
werden gewöhnlich Uurc KOooptation be- Empfang In der Jerusalemer esi1a (SO
stiımmt, also VO (G(sremium selbst nach- auch Lukas Cie esamtgemeinde)
gewählt. Nur Cie Magıistrate, Cie Exekutiv- beharren getaufte, christusgläubige Phari-
Vollmacht aben, 1M (Isten Archonten SC saer auf der Forderung: „Man I1US$S S1e be-
nannt, werden Urc. Cie esi1a gewählt. schneiden und ihnen) gebieten, Clas (Je-
Ihnen obliegt CS, für die Durchführung der setiz des Mose befolgen!” Darauf-
Beschlüsse des ales SOTSCH. Aber S1€ hiın ziehen sich Cie Apostel und Cie Altesten
sind CS auch, Cie den Kat einberufen und zurück, Cie ac. klären. wel
Cie Sitzungen leiten. S1e en generelles terschiedliche oten werden vorgetragen:
Vetorecht und sind analog den stadt- Petrus plädier für den Verzicht auf jegli-
römischen Onsuln prinzipie. für al- che Auflagen, Jakobus stellt den Antrag auf
les zuständig.“ Eın aristokratisches System Minimalforderungen, Cie sich als Aktuali-
also mıt einem präsidialen Einschlag. slerung derjenigen Regelungen verstehen

Im kommt für eine solche PICS- lassen, WwIe S1E für „Fremde“ 1M eiligen
eriale Verfassung In erstier 1N1€e Clas lu- Land se1it alters gelten (vgl. Lev 17,8-12)
kanische Doppelwerk In Frage, aber auch Dass darüber abgestimmt worden 1ST
Jak, eIr und O{tb. In einem Fall wird und Jakobus sich durchgesetzt hat, erfah-
uns clas Verfahren für eine Entschei- Ten WITFr erst spater 1M JText, nämlich AaUS$S

dungsfindung detaillier rzählt der ADOS- dem Brief, der den Jerusalemer (jesand-
telkonvent In Apg 15.} Es geht eine ten, Cie mıt der Antiocheni-
teriologische Frage erstier Klasse: Ist Cie Be- schen Abordnung den Beschluss übermit-
schneidung unabdingbare Voraussetzung teln sollen, ZUFK Legitimlerung mitgegeben
für Cie eschatologische Rettung‘ Folgen- WITrCL. Als ubjekte des Beschlusses
der Ablauf lässt sich rekonstruleren: In AÄn- „ES gefiel werden dort der heilige (Gjelst

/u den estädtischen Urganen 1mmM Rahmen der hell-röm. Stadtkultur vgl Martın Ebner, e Stadt
als Lebensraum der ersten C'hristen. DDas Urchristentum ın selner Umwelt GNT 1,1), (,Ottin-
CI 2012, 65—-81
[Das alles wIsSssen WIr AUS den 508 Stadtgesetzen, mıt Kom vereinbarten Verfassungen, WI1IE 61€E
denjenigen Städten „gegeben wurden, Cdie geregelte Verhältnisse miıt der Imperilalmacht
estrebten S 4.)
Ausführliche Darstellung miıt Belegen bei Martın Ebner, [Das frühe C'hristentum Uun: Cdie Stadt
Methodisch-hermeneutische Grundsatzfragen Uun: exemplarische Analysen, 1n Markus Tiwald /
Jurgen Zangenberg (He.) Early C'hristian Encounters ıth Tlown an Countryside. ESSays
Urban an Rural Structures of Early Christianity NTOA Göttingen (im Druck)
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ge diskutiert, Beschlüsse vorbereitet und 
im Normalfall auch per Abstimmung ent-
schieden. Die dafür geprägte Floskel lautet: 
„Es gefiel …“ Im Dativ folgt das Beschluss 
fassende Subjekt. Der Volksversammlung, 
Ekklesia genannt, werden die Beschlüs-
se dann zur Bekanntmachung vorgelegt.1  
Ebenfalls per Abstimmung entschieden 
werden kann dort eventuell über Perso-
nalien, also zum Beispiel wer für eine Ge-
sandtschaft berufen werden soll. „Älteste“ 
werden gewöhnlich durch Kooptation be-
stimmt, also vom Gremium selbst nach-
gewählt. Nur die Magistrate, die Exekutiv-
Vollmacht haben, im Osten Archonten ge-
nannt, werden durch die Ekklesia gewählt. 
Ihnen obliegt es, für die Durchführung der 
Beschlüsse des Rates zu sorgen. Aber sie 
sind es auch, die den Rat einberufen und 
die Sitzungen leiten. Sie haben generelles 
Vetorecht und sind (analog zu den stadt-
römischen Konsuln) prinzipiell für al-
les zuständig.2 Ein aristokratisches System 
also – mit einem präsidialen Einschlag.

Im NT kommt für eine solche pres-
byteriale Verfassung in erster Linie das lu-
kanische Doppelwerk in Frage, aber auch 
Jak, 1 Petr und Offb. In einem Fall wird 
uns sogar das Verfahren für eine Entschei-
dungsfindung detailliert erzählt: der Apos-
telkonvent in Apg 15.3 Es geht um eine so-
teriologische Frage erster Klasse: Ist die Be-
schneidung unabdingbare Voraussetzung 
für die eschatologische Rettung? Folgen-
der Ablauf lässt sich rekonstruieren: In An-

1	 Zu den städtischen Organen im Rahmen der hell.-röm. Stadtkultur vgl. Martin Ebner, Die Stadt 
als Lebensraum der ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt I (GNT 1,1), Göttin-
gen 2012, 65 − 81.

2	 Das alles wissen wir aus den sog. Stadtgesetzen, mit Rom vereinbarten Verfassungen, wie sie 
denjenigen Städten „gegeben“ wurden, die geregelte Verhältnisse mit der Imperialmacht an-
strebten (s. 4.).

3	 Ausführliche Darstellung mit Belegen bei Martin Ebner, Das frühe Christentum und die Stadt. 
Methodisch-hermeneutische Grundsatzfragen und exemplarische Analysen, in: Markus Tiwald /  
Jürgen K. Zangenberg (Hg.), Early Christian Encounters with Town and Countryside. Essays on 
Urban and Rural Structures of Early Christianity (NTOA), Göttingen (im Druck).

tiochia tauchen (wie sich später, vgl. V. 24,  
herausstellt: unautorisierte) Spitzel auf. Sie 
monieren den heilsrelevanten Formfeh-
ler der dortigen Missionspraxis: den Ver-
zicht auf Beschneidung bei der Aufnah-
me von Heiden ins Gottesvolk (V. 1.3). Es 
kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, 
die sich vor Ort nicht lösen lassen.

Die Gemeinde schickt deshalb eine 
Abordnung nach Jerusalem: Paulus, Bar-
nabas und weitere Gemeindeglieder. Beim 
Empfang in der Jerusalemer Ekklesia (so 
nennt auch Lukas die Gesamtgemeinde) 
beharren getaufte, christusgläubige Phari-
säer auf der Forderung: „Man muss sie be-
schneiden und (ihnen) gebieten, das Ge-
setz des Mose zu befolgen!“ (V. 5). Darauf-
hin ziehen sich die Apostel und die Ältesten 
zurück, um die Sache zu klären. Zwei un-
terschiedliche Voten werden vorgetragen: 
Petrus plädiert für den Verzicht auf jegli-
che Auflagen, Jakobus stellt den Antrag auf 
Minimalforderungen, die sich als Aktuali-
sierung derjenigen Regelungen verstehen 
lassen, wie sie für „Fremde“ im Heiligen 
Land seit alters gelten (vgl. Lev 17,8 –12). 
Dass darüber abgestimmt worden ist 
und Jakobus sich durchgesetzt hat, erfah-
ren wir erst später im Text, nämlich aus 
dem Brief, der den Jerusalemer Gesand-
ten, die zusammen mit der Antiocheni-
schen Abordnung den Beschluss übermit-
teln sollen, zur Legitimierung mitgegeben 
wird. Als Subjekte des Beschlusses (V. 28:  
„Es gefiel …) werden dort der heilige Geist 
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SOWI1E Cie sender des Briefes, eben die krete Situation dann wirklich Ist, wirdcl Sanz
Apostel und die Altesten („wir”), genannt. pragmatisch auf demokrtatischem Weg CI -

Und Cie Ekklesia? (emeinsam mıt den muittelt.* (5) Auch VOoO Augenzeugen Pau-
Aposteln und Altesten hat Cie esi1a die lus gibt C4 eine Schilderung des Apostelkon-
Verfahrensweise, WwI1Ie S1e VO Kat C - Aber SseiINe Darstellung In al 2,1-10

weicht sowohl 1M auf als auch beson-legt worden ist, beschlossen und (wohl
Uurc Abstimmung) Cie ersonen für die ders 1M rgebnis der Verhandlungen stark
Gesandtscha: ausgewählt: as und 11As VO  u Apg aD Hıer ijeg also eine Rück-

vgl 2 3 vgl 6,51.) 1C. idealtypisch stilisierte Varlante VOIL, Cle
Inhaltlich sind mehrere Punkte Cle- für Cie eser als Modell für Cle Entschei-

SCI Darstellung auffällig: (1) DIe Forderung dungsfindung edacht Ist, Wenn CS Ahn-
der Beschneidung ist durch Clas orsche VO- 1C. brisante theologische Weichenstellun-

des Petrus scheinbar augenblicklich sCcmH geht.
VOoO Tisch! Jakobus versucht mıt seInem
Votum retiten, Was reiten ist. (2) (Je-
enüber dem Wortlaut SEINES Antrags DIT3 esia nat das agen
20) sind In der Formulierung der Beschluss- aın Hottom up-Mode
fassung 28{.) kleinere Änderungen fest-
zustellen, Cie werden ndige £eser CI - Im Gemeindemodell des Paulus geht alle
ganzt en sich UrcC. Cie Diskussion Gewalt VO  u der es19, der (jemeinde-
des Antrags ergeben en (3) DIe au- Vollversammlung aUus Allerdings ist Clas In
fe und Cie Aufgabenverteilung bis hin ZU. den tädten seiner eit nicht 1Ur Cie Aus-
Detail der Wahl der (;esandten Urc. Cie nahme, sondern auch e1in Auslaufmodel
Ekklesia sind den sancen der städtischen on In klassischer eit War dieses
Verwaltung verblüffend hnlich Nur In e1- bottom up-Mode eigentlich 1Ur In
131 Punkt nicht (4) Es Cle Exekutiv- en finden, dort mıt gezielten VOTr-
Ebene. Es gibt keine Magıstrate oder AÄAr- kehrungen 1SSCNS- und Machtku-
chonten (oObwohl der Verfasser der Apg le- mulation: alle Amter rolleren, Cie Einset-
SCS Amt sehr ohl kennt Apg 17,6.8; ZUNS geschieht Uurc Losverfahren. Zur
afür steht erster Stelle der Beschluss eit des Paulus lassen sich 1Ur wenige Stäc-
fassenden ubjekte der heilige Gelst. Auch In der Peripherie NECNNEN, och 1M-
Clas lässt sich konkretisieren: Nachdem auch INer Cie esi1a das agen hat:” und Ver-
Cle Ratsmitglieder, WIE alle (Getauften (vgl. eine mıt Mitgliedern AaUs vorzugswelse

Schichten, aber auch dort 1Ur ANNAa-Apg 2,38), mıt eiligem (GJjelst ausgerustet
sind, pricht AaUs en der heilige (GJjelst herungsweise.‘ Der Apostel aktiviert also
plural eben. Was (jottes für Cle kon- für Cie Christusgläubigen e1in selten SC

Vel. dazu Clie Monographie VO  3 Daniel Lanziınger Bonn), Clie 1mmM Rahmen des DFG-Projekts
„Der Ratschluss (Jottes 1mmM Iukanischen Doppelwerk” entsteht Uun: demnächst erscheint.
/Zum Beispiel ın Tlerm1issos ın Pisidien: vgl ()nno0 Vn Nijff, Public pace an the Political
Culture of Koman Jlermessos, 1n ers. Richard Alston (He.) Political Culture ın the Gireek CIty
fter the C'lassical Äge, Leuven 2011, 215—-242; (1:t10Vannı Salmeri, Keconstructing the Political
Life IN Culture of the Gireek C.1Ities of the Koman Empire, eb: 197-—-214
Vel. Thomas Schmeller, Hierarchie Uun: Egalität. Eıne sozlalgeschichtliche Untersuchung Pall-
linischer Gemeinden un: griechisch-römischer ereine SBS 162), Stuttgart 1995, 19—33
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sowie die Absender des Briefes, eben die 
Apostel und die Ältesten („wir“), genannt. 
Und die Ekklesia? Gemeinsam mit den 
Aposteln und Ältesten hat die Ekklesia die 
Verfahrensweise, wie sie vom Rat vorge-
legt worden ist, beschlossen – und (wohl 
durch Abstimmung) die Personen für die 
Gesandtschaft ausgewählt: Judas und Silas 
(V. 22 vgl. V. 25; vgl. 6,5 f.).

Inhaltlich sind mehrere Punkte an die-
ser Darstellung auffällig: (1) Die Forderung 
der Beschneidung ist durch das forsche Vo-
tum des Petrus scheinbar augenblicklich 
vom Tisch! Jakobus versucht mit seinem 
Votum zu retten, was zu retten ist. (2) Ge-
genüber dem Wortlaut seines Antrags (V. 
20) sind in der Formulierung der Beschluss-
fassung (V. 28 f.) kleinere Änderungen fest-
zustellen, die – so werden kundige Leser er-
gänzt haben – sich durch die Diskussion 
des Antrags ergeben haben. (3) Die Abläu-
fe und die Aufgabenverteilung bis hin zum 
Detail der Wahl der Gesandten durch die 
Ekklesia sind den Usancen der städtischen 
Verwaltung verblüffend ähnlich. Nur in ei-
nem Punkt nicht: (4) Es fehlt die Exekutiv-
Ebene. Es gibt keine Magistrate oder Ar-
chonten (obwohl der Verfasser der Apg die-
ses Amt sehr wohl kennt: Apg 17,6.8; 19,31). 
Dafür steht an erster Stelle der Beschluss 
fassenden Subjekte der heilige Geist. Auch 
das lässt sich konkretisieren: Nachdem auch 
die Ratsmitglieder, wie alle Getauften (vgl. 
Apg 2,38), mit heiligem Geist ausgerüstet 
sind, spricht aus allen der heilige Geist – 
plural eben. Was Gottes Wille für die kon-

4	 Vgl. dazu die Monographie von Daniel Lanzinger (Bonn), die im Rahmen des DFG-Projekts 
„Der Ratschluss Gottes im lukanischen Doppelwerk“ entsteht und demnächst erscheint.

5	 Zum Beispiel in Termissos in Pisidien; vgl. Onno M. van Nijf, Public Space and the Political 
Culture of Roman Termessos, in: ders. / Richard Alston (Hg.), Political Culture in the Greek City 
after the Classical Age, Leuven 2011, 215 − 242; Giovanni Salmeri, Reconstructing the Political 
Life and Culture of the Greek Cities of the Roman Empire, ebd., 197− 214

6	 Vgl. Thomas Schmeller, Hierarchie und Egalität. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung pau-
linischer Gemeinden und griechisch-römischer Vereine (SBS 162), Stuttgart 1995, 19 − 33.

krete Situation dann wirklich ist, wird ganz 
pragmatisch auf demokratischem Weg er-
mittelt.4 (5) Auch vom Augenzeugen Pau-
lus gibt es eine Schilderung des Apostelkon-
vents. Aber seine Darstellung in Gal 2,1–10  
weicht sowohl im Ablauf als auch beson-
ders im Ergebnis der Verhandlungen stark 
von Apg 15 ab. Hier liegt also eine im Rück-
blick idealtypisch stilisierte Variante vor, die 
für die Leser als Modell für die Entschei-
dungsfindung gedacht ist, wenn es um ähn-
liche brisante theologische Weichenstellun-
gen geht.

2	 Die Ekklesia hat das Sagen:  
ein bottom up-Modell

Im Gemeindemodell des Paulus geht alle 
Gewalt von der Ekklesia, der Gemeinde-
Vollversammlung aus. Allerdings ist das in 
den Städten seiner Zeit nicht nur die Aus-
nahme, sondern auch ein Auslaufmodell: 
Schon in klassischer Zeit war dieses ex-
treme bottom up-Modell eigentlich nur in 
Athen zu finden, dort mit gezielten Vor-
kehrungen gegen Wissens- und Machtku-
mulation: alle Ämter rotieren, die Einset-
zung geschieht durch Losverfahren. Zur 
Zeit des Paulus lassen sich nur wenige Städ-
te in der Peripherie nennen, wo noch im-
mer die Ekklesia das Sagen hat;5 und Ver-
eine mit Mitgliedern aus vorzugsweise un-
teren Schichten, aber auch dort nur annä-
herungsweise.6 Der Apostel aktiviert also 
für die Christusgläubigen ein selten ge-
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wordenes demokratisches Extremmodell Und Clas ausgerechnet 1M kaiserzeitli-
chen Korinth, Clas rechtlich den Kolonie-DIe esi1a stimmt aD (vgl. 2 KOor 8,19),

und auch der Apostel richtet sich ach der Status hat, also eine Kom-Kopie darstellt,
ehrher (2 Kor 2) f) vgl 1 Kor 5,3-4) mıt dem S1itz des Statthalters als Kepräsen-

Als Leitmetapher gilt: „Ihr se1d e1in tanten des Kalsers VOTL (Ort und der Urga-
Leib Christi“ Kor mıt vielen nisationsstruktur, WwI1Ie S1E In der Kom
terschiedlichen iedern, Cie aber alle NOT- üblich ist, der Senat ‚beschliefßt”, Was

wendig sind, Cdamıt der Leib funktioniert. dem Kalser genehm 1st. Insofern ist C4 SCId-
Jede und jeder hat eine VO  b (jott geschenk- dezu ein Ireppenwitz der Geschichte, Class

Ompetenz, Charisma genannt. Wenn Just Cie Paulusenke diese typisch
Clas Charisma eiInNnes (jetauften PaASSCHaAU römische Verfassungsform den christus-
ZU. Einsatz kommt, dann realisiert sich gläubigen (jemeinden paulinischer Tadı-
darın Cie „Einsetzung” Uurc (jott aller- t1on aufpfropfen wollen, welche Cie volle
ings nicht ZUFK eigenen „Erbauung“ Ooder Verfügungsgewalt einem Einzelnen der
ZU. Prestigegewinn, sondern ZUFK „‚ Aufer- Spitze In die Hände legt, der WwI1Ie e1in MO-
bauung‘ der (Gjemeinde (vgl. 1 Kor 14,1—- narch In en Bereichen entscheiden kann:
25) Auch Cie Fähigkeit ZUFK Moderation ist e1in top-down-Modell.
e1in Charisma, In Korinth „Steuermanns-
künste“ (im ura genannt Kor>
In Philippi ist das ohl ac der „‚Bischö- Der ischof nat das agen
fe”, Cie Paulus 1M Präskript e1gens orü: e1n LOP down-Modell

1,1)
Jedoch ist bel Paulus e1in Punkt auf- Geschickt HeNnNen die Pastoralbriefe

fällig anders als gewohnt: Zur städtischen Timotheus und Titus 11ım, Tit) diese ku-
esi1a en 1Ur freie Maänner mıt Bur- mulative Vollmachtsposition Bischof/Epis-
gerrecht Zugang, Clas gewöhnlich VO  b (Je- oD0s amı egen S1e einen Link einem
neration (Jeneration vererbt wird, also authentischen Paulusbrief, dem Philipper-
Urc die Geburt vorgegeben ist. Fur Cie rief, ıIn dessen Präskript Paulus die |ME
35  es1a4 Gottes” (vgl. 1 Kor 1,1 Ö.) kann schöfe und iakone orü: Aber anstel-
sich jede und jeder entscheiden: Uurc den le VO  b vielen Bischöfen, Cie ıIn Philippi VCI-

Glauben ESUS Christus egal b Mann mutlich als Moderatoren fungierten und
oder Frau, Freler Ooder Sklave, mıt Ooder VO  u denen 1M est des Briefes mıt keinem
ohne Bürgerrecht (vgl. Gal 3,28) S1e alle Wort mehr Cie Rede Ist, gibt CS In den Pas-
sind „Vollbürger” mıt dem esialen toralbriefen jeweils 1Ur och einen einzigen
Rede- und Abstimmungsrecht bel aDSO- Bischof PFO Kirchenbezirk, dessen Gebiet
luter Gleichbehandlung aller, gerade auch zufällig (?) mıt dem römischen Provinz-
der Frauen, WwI1Ie Cie unverdächtige Passage zuschnitt In eiIns Fur Titus ist CS Kreta
In Kor 11,2 —16 ze1igt. Dort 111 Paulus Cie "Tit 1)5)) für Timotheus Cie Provinzhaupt-
korrekt unterschiedliche Haartracht für stadt Ephesus als Zentralort ım 1,3)
Mann und Frau regulieren und hält SC Von der Form her sind 1 L1im und Tit SC
radezu nebenbe!l fest, dass Mann WIE Frau staltet WwIe Cie Briefe, Cie der Kalser seiInen
In der es1a sowochl laut beten als auch Statthaltern ZUTFK Legitimation beim 1enst-
prophetisc. reden 4-5) antrıtt ıIn den Provinzen und gleichzeitig
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wordenes demokratisches Extremmodell: 
Die Ekklesia stimmt ab (vgl. 2 Kor 8,19), 
und auch der Apostel richtet sich nach der 
Mehrheit (2 Kor 2,5 f.; vgl. 1 Kor 5,3 – 4).

Als Leitmetapher gilt: „Ihr seid ein 
Leib Christi“ (1 Kor 12,27) – mit vielen un-
terschiedlichen Gliedern, die aber alle not-
wendig sind, damit der Leib funktioniert. 
Jede und jeder hat eine von Gott geschenk-
te Kompetenz, Charisma genannt. Wenn 
das Charisma eines Getauften passgenau 
zum Einsatz kommt, dann realisiert sich 
darin die „Einsetzung“ durch Gott – aller-
dings nicht zur eigenen „Erbauung“ oder 
zum Prestigegewinn, sondern zur „Aufer-
bauung“ der Gemeinde (vgl. 1 Kor 14,1–
25). Auch die Fähigkeit zur Moderation ist 
ein Charisma, in Korinth „Steuermanns-
künste“ (im Plural!) genannt (1 Kor 12,28); 
in Philippi ist das wohl Sache der „Bischö-
fe“, die Paulus im Präskript eigens grüßt 
(Phil 1,1).

Jedoch ist bei Paulus ein Punkt auf-
fällig anders als gewohnt: Zur städtischen 
Ekklesia haben nur freie Männer mit Bür-
gerrecht Zugang, das gewöhnlich von Ge-
neration zu Generation vererbt wird, also 
durch die Geburt vorgegeben ist. Für die 
„Ekklesia Gottes“ (vgl. 1 Kor 1,1 u. ö.) kann 
sich jede und jeder entscheiden: durch den 
Glauben an Jesus Christus – egal ob Mann 
oder Frau, Freier oder Sklave, mit oder 
ohne Bürgerrecht (vgl. Gal 3,28). Sie alle 
sind „Vollbürger“ – mit dem ekklesialen 
Rede- und Abstimmungsrecht bei abso-
luter Gleichbehandlung aller, gerade auch 
der Frauen, wie die unverdächtige Passage 
in 1 Kor 11,2  –16 zeigt. Dort will Paulus die 
korrekt unterschiedliche Haartracht für 
Mann und Frau regulieren – und hält ge-
radezu nebenbei fest, dass Mann wie Frau 
in der Ekklesia sowohl laut beten als auch 
prophetisch reden (V. 4  – 5).

Und das ausgerechnet im kaiserzeitli-
chen Korinth, das rechtlich den Kolonie-
Status hat, also eine Rom-Kopie darstellt, 
mit dem Sitz des Statthalters als Repräsen-
tanten des Kaisers vor Ort und der Orga-
nisationsstruktur, wie sie in der Stadt Rom 
üblich ist, wo der Senat „beschließt“, was 
dem Kaiser genehm ist. Insofern ist es gera-
dezu ein Treppenwitz der Geschichte, dass 
just die Paulusenkel genau diese typisch 
römische Verfassungsform den christus-
gläubigen Gemeinden paulinischer Tradi-
tion aufpfropfen wollen, welche die volle 
Verfügungsgewalt einem Einzelnen an der 
Spitze in die Hände legt, der wie ein Mo-
narch in allen Bereichen entscheiden kann: 
ein top-down-Modell.

3	 Der Bischof hat das Sagen:  
ein top down-Modell

Geschickt nennen die Pastoralbriefe an  
Timotheus und Titus (1 Tim, Tit) diese ku-
mulative Vollmachtsposition Bischof/Epis-
kopos. Damit legen Sie einen Link zu einem 
authentischen Paulusbrief, dem Philipper-
brief, in dessen Präskript Paulus die Bi-
schöfe (und Diakone) grüßt. Aber anstel-
le von vielen Bischöfen, die in Philippi ver-
mutlich als Moderatoren fungierten und 
von denen im Rest des Briefes mit keinem 
Wort mehr die Rede ist, gibt es in den Pas-
toralbriefen jeweils nur noch einen einzigen 
Bischof pro Kirchenbezirk, dessen Gebiet – 
zufällig (?) – mit dem römischen Provinz-
zuschnitt in eins fällt: Für Titus ist es Kreta 
(Tit 1,5), für Timotheus die Provinzhaupt-
stadt Ephesus als Zentralort (1 Tim 1,3). 
Von der Form her sind 1 Tim und Tit ge-
staltet wie die Briefe, die der Kaiser seinen 
Statthaltern zur Legitimation beim Dienst-
antritt in den Provinzen und gleichzeitig 

Ebner / Zur Vielfalt neutestamentlicher Gemeindemodelle



Ebner fur Vielfalt neutestamentlicher Gemeindemodelle 119

als to-do-Liste mitgibt, mandata Drinct- NAaANZEIN, ber Cie unterschiedlichen erso-
DIS genannt.’ Darın finden sich Änwelsun- NCHNSIUPPCH, Cie ihm unterstellt Sind,
SCH für den Sta:  er (in der zweıten Per- WwI1Ie ber Cie kultischen Handlungen ıIn Cie
SOIN formulier und bestimmte Bevöl- Hände gelegt: DIe Presbyter, Cie CS INZWI-
kerungsgruppen (in der dritter Person for- schen auch In paulinischen (jemeinden
muliert). Auch VO  u „Paulus” wird für 11- gab und Cie natürlich als (G(sremium agler-
motheus und Titus eine to-do-Liste ten, soll zukünftig selbst auswählen und
sammengestellt, welche Cie beiden SOZU- Urc. Handauflegung einsetzen ım

als Musterbischöfe jeweils In ihrem 5,22; Tit 1)5)) ihnen nicht 1Ur In Streitfäl-
Verantwortungsbereich abarbeiten sollen len beistehen DbzZzw. tatsächliche Verfehlun-

(jenau handelt C4 sich sCcHh offenlegen, sondern S1€ bei £1S-
einen konzeptionellen WwI1Ie personel- Lung auch mıt doppelter Vergutung eloh-

len Umbauplan für Cie (jemeinden In PAaU- Hen ım 5,17-20)
Besonders betroffen VO  b den MDauU-linischer Tradition: DIe es19, Cie

z1al durchmischte Vollversammlung der plänen sind Cie Frauen, Cie bis ahin, WwI1Ie
prinzipie. gleichwertig agierenden (Je- ıIn paulinischen (;emeinden üblich, In Ka-
tauften, soll künftig als Haus eführt WEI - techese und Diakonie Ööffentlich atlg
den ım 3,15) Das ist die CU«Cc Leitme- Ie  S S1e sollen, WwI1Ie C4 sich für einen geord-
tapher, der sich Cie Um-Organisation römischen ausha. gehört, In clas

Privathaus verbannt werden In ntier-ausrichtet. DIe Realien hat jeder „1M lut“”
In einem römischen ausha. hat, WwI1Ie ein ordnung einen pater familias. Insbe-
onarch, 1Ur e1in inziger Clas agen, der sondere für Cie SOS. „Jungen Witwen“ wird
SS pater familias. 1ese übernimmt das ausführlichs verfügt: „S1e sollen hei-
In den Pastoralbriefen der „Bischof”. Wılıe Kinder gebären, 1M Haus es ZU.

ein „Hausverwalter (oikonomoS) Gottes” Rechten lenken und (SO) keinerlei Anlass
soll seinen Kirchensprenge leiten "Tit er achrede für den Widersacher SC
1,7) Und folgerichtig ist clas entscheidende ben!“ ım 5,14) enere wird ihnen In
Qualitätsmerkmal für das Amt der Episko- der Offentlichkeit nicht 1Ur der und VCI-

De, dass der Bewerber „dem eigenen Haus- boten, sondern S1€ werden auch rangma-
halt gul vorsteht, Kinder In Unterordnung ig dem Mann unterstellt: „Zu lehren CI-

aul ich einer Frau nicht Auch nicht e1-hat, In er Anständigkeit. Wenn nam-
ich einer dem eigenen ausha. nicht VOÖII - genmächtig handeln gegenüber einem
zustehen versteht, WwIe soll orge Lragen Man:  n  C6 T1ım 2,11), eine Anweisung, WwI1Ie
können für Cie esi1a Gottes?“ ım S1€ ıIn ÜAhnlicher Form schon 1M Zuge der
3,4-5) ammlung der Paulusbriefe In einen

Wılıe In einem kleinen ausha. dem thentischen Brief „interpoliert” worden ist
und dort als Störfaktor erkennbar bleibtpater familias, ist 1M „Haus Gottes” dem

Bischof Cie absolute Kontrolle ber Cie F1- Kor 14,54

Vel. Michael Wolter, DIie Pastoralbriefe als Paulustradition 146), Göttingen 1983
In den 508 Deuteropaulinen Kol Uun: Eph), für Cdie eın anderer Flügel der Paulusschüler VT -

antwortlich Ist, 1st VO  3 Presbytern miıt keinem Wort Cdie Rede, Uun: VOo  3 Bischöfen YST recht
nicht Dafür wird auf „Evangelisten‘ (überörtlich) als Ersatz für Cdie Apostel verwliesen SOWIE auf
Lehrer (ortsbezogen) als Ersatz für Cdie Wanderpropheten (vgl. Eph 4,11); vgl Gerhard Sellin,
Der Brief Clie Epheser KEK 8) Göttingen 2008, 335 —3453
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als to-do-Liste mitgibt, mandata princi-
pis genannt.7 Darin finden sich Anweisun-
gen für den Statthalter (in der zweiten Per-
son formuliert) und an bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen (in der dritter Person for-
muliert). Auch von „Paulus“ wird für Ti-
motheus und Titus eine to-do-Liste zu-
sammengestellt, welche die beiden – sozu-
sagen als Musterbischöfe – jeweils in ihrem 
Verantwortungsbereich abarbeiten sollen.

Genau genommen handelt es sich 
um einen konzeptionellen wie personel-
len Umbauplan für die Gemeinden in pau-
linischer Tradition: Die Ekklesia, die so-
zial durchmischte Vollversammlung der 
prinzipiell gleichwertig agierenden Ge-
tauften, soll künftig als Haus geführt wer-
den (1 Tim 3,15). Das ist die neue Leitme-
tapher, an der sich die Um-Organisation 
ausrichtet. Die Realien hat jeder „im Blut“: 
In einem römischen Haushalt hat, wie ein 
Monarch, nur ein Einziger das Sagen, der 
sog. pater familias. Diese Rolle übernimmt 
in den Pastoralbriefen der „Bischof “. Wie 
ein „Hausverwalter (oikonomos) Gottes“ 
soll er seinen Kirchensprengel leiten (Tit 
1,7). Und folgerichtig ist das entscheidende 
Qualitätsmerkmal für das Amt der Episko-
pe, dass der Bewerber „dem eigenen Haus-
halt gut vorsteht, Kinder in Unterordnung 
hat, in aller Anständigkeit. Wenn näm-
lich einer dem eigenen Haushalt nicht vor-
zustehen versteht, wie soll er Sorge tragen 
können für die Ekklesia Gottes?“ (1 Tim 
3,4 – 5).

Wie in einem kleinen Haushalt dem 
pater familias, so ist im „Haus Gottes“ dem 
Bischof die absolute Kontrolle über die Fi-

7	 Vgl. Michael Wolter, Die Pastoralbriefe als Paulustradition (FRLANT 146), Göttingen 1988.
8	 In den sog. Deuteropaulinen (Kol und Eph), für die ein anderer Flügel der Paulusschüler ver-

antwortlich ist, ist von Presbytern mit keinem Wort die Rede, und von Bischöfen erst recht 
nicht. Dafür wird auf „Evangelisten“ (überörtlich) als Ersatz für die Apostel verwiesen sowie auf 
Lehrer (ortsbezogen) als Ersatz für die Wanderpropheten (vgl. Eph 4,11); vgl. Gerhard Sellin, 
Der Brief an die Epheser (KEK 8), Göttingen 2008, 338 − 343.

nanzen, über die unterschiedlichen Perso-
nengruppen, die ihm unterstellt sind, so-
wie über die kultischen Handlungen in die 
Hände gelegt: Die Presbyter, die es inzwi-
schen auch in paulinischen Gemeinden 
gab und die natürlich als Gremium agier-
ten,8 soll er zukünftig selbst auswählen und 
durch Handauflegung einsetzen (1 Tim 
5,22; Tit 1,5), ihnen nicht nur in Streitfäl-
len beistehen bzw. tatsächliche Verfehlun-
gen offenlegen, sondern sie bei guter Leis-
tung auch mit doppelter Vergütung beloh-
nen (1 Tim 5,17– 20).

Besonders betroffen von den Umbau-
plänen sind die Frauen, die bis dahin, wie 
in paulinischen Gemeinden üblich, in Ka-
techese und Diakonie öffentlich tätig wa-
ren. Sie sollen, wie es sich für einen geord-
neten römischen Haushalt gehört, in das 
Privathaus verbannt werden – in Unter-
ordnung unter einen pater familias. Insbe-
sondere für die sog. „jungen Witwen“ wird 
das ausführlichst verfügt: „Sie sollen hei-
raten, Kinder gebären, im Haus alles zum 
Rechten lenken und (so) keinerlei Anlass 
zu übler Nachrede für den Widersacher ge-
ben!“ (1 Tim 5,14). Generell wird ihnen in 
der Öffentlichkeit nicht nur der Mund ver-
boten, sondern sie werden auch rangmä-
ßig dem Mann unterstellt: „Zu lehren er-
laube ich einer Frau nicht. Auch nicht ei-
genmächtig zu handeln gegenüber einem 
Mann“ (1 Tim 2,11), eine Anweisung, wie 
sie in ähnlicher Form schon im Zuge der 
Sammlung der Paulusbriefe in einen au-
thentischen Brief „interpoliert“ worden ist 
und dort als Störfaktor erkennbar bleibt 
(1 Kor 14,34 f.).
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Im kleinen Haus I1US$S elernt und e1InN- ‚obere Ebene“ Das bottom up-Mode
geu werden, Was 1M großen Haus funk- ist nicht 1Ur In den authentischen Paulus-
ti1onleren soll. Das hat schon Kalser Au- briefen die Grundlage, sondern 7, 5 auch
gustus erkannt: Er 1efß sich als Dda- 1M Matthäusevangelium, Cie e-
TIade stilisieren und reaglerte Aufßerst SCI1- S14 In Personalfragen berät und abstimmt
S1 auf liberalisierende Tendenzen In der _
Haushaltsführung, z7,. 5 mıt seinen Ehe- DIe Schriften, die Presbyterkollegien
zen, Cie Androhung VO  b Sank- aufweisen, also ach dem aristokratischen
tionen Mann WwI1Ie Frau ZUFK elrat zwingen Modell Organıisliert Sind, blenden auffälli-
wollten Der Umbauplan der Pastoralbrie- gerweIlse Cie „obere Ebene“ der Archon-
fe cla gewissenhaft VO  S Wle e1in PCL- ten AaUS. ach Paulus ehören Cie Archon-
fekter römischer Grofßhaush Organıslert, ten ZU. Erscheinungsbild „dieser Welt“.
sollen sich Cie christlichen Gruppen als Ihnen IO nichts anderes als die eschato-
PaASSsCHAUCI Mosaikstein In Clas Römische logische Vernichtung Kor 2,6.8;
mper1um einfügen, als Muster-  Omer Den expliziten Ausschluss eiINes fa
ZUSASCH. Das unterscheidend Christliche mMilias für Cie Nachfolge-Gemeinde for-
ist hier Cie Bezeichnung des Leiıtungsamtes muliert Clas Markusevangelium (10,29{.;
als „Bischof” nicht Clas KONZzept. Eigent- vgl 3,31-35) DIe johanneischen Schrif-
ich e1in Etikettenschwindel. ten präsentieren Sarl eine „Gemeinde ohne

t<z Ö Es sind allein Cie Pastoralbriefe, die
Clas LOp down-Model vehement und kon-

Historischer Vergleıch, sSequent als Umbauplan für Cie christus-
nıistorische Entwicklung gläubigen Ekklesien durchziehen. Von der
un eIne nermeneutische Jextmenge her fallen ihnen gerade einmal
Uberlegung gul 29 des euen Testaments

Aber In der geschichtlichen Entwick-
Alle drei Verfassungsformen, das Tasıl- lung en S1E sich durchgesetzt, Cie
dialmodell, Clas bottom SCHAUSO WwI1Ie Tendenz der anderen neutestamentlichen

SchriftenClas LOp down-Modell, werden 1M Impe-
rium Komanum 1M und Jahrhun- Im Kontext der eit esehen d-
dert gleichzeitig praktiziert. Im riechi- gileren die Pastoralbriefe jedoch eigentlich
schen (Isten ist Clas aristokratische Tasıl- eine Angleichung den „Zeitgeist”. Fur
dialsystem häufigsten anzutreiffen. Al- viele Städte In den Provinzen ist CS be-

obachten: Um In den (Jenuss steuerrechtli-lerdings wird auch hier Clas LOp down-Mo-
dell bestimmend und C4 wird VO  b cher und wirtschaftlicher Vorteile kom-
vielen tädten angestrebt (S.u.) Höchst INCNN, sind S1€ geradezu arau erpicht, den
selten und 1Ur In der Peripherie ist Clas Status einer „römischen Stadt“ VO  b Kom
bottom up-Mode finden. Im euen zuerkannt bekommen und sind alur
Testament ist CS umgekehrt mıt e1- bereit, schon 1M Vorfeld ihre eigenen (Jr-
NCr ausgesprochenen AÄAversion eine ganisationsstrukturen entsprechend
MIt Anweisungsvollmacht ausgestalte- zubauen. DIe Pastoralbriefe wollen CAle-

Vel. Hans-Josef Klauck, Gemeinde hne Amt®* Erfahrungen mıt der Kirche ın den johannel-
schen Schriften, 1N: ders., Gemeinde A mlt Sakrament, Würzburg 1989, 195—-222
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Im kleinen Haus muss gelernt und ein-
geübt werden, was im großen Haus funk-
tionieren soll. Das hat schon Kaiser Au-
gustus erkannt: Er ließ sich als pater pa-
triae stilisieren und reagierte äußerst sen-
sibel auf liberalisierende Tendenzen in der 
Haushaltsführung, z. B. mit seinen Ehe-
gesetzen, die unter Androhung von Sank-
tionen Mann wie Frau zur Heirat zwingen 
wollten. Der Umbauplan der Pastoralbrie-
fe sorgt da gewissenhaft vor: Wie ein per-
fekter römischer Großhaushalt organisiert, 
sollen sich die christlichen Gruppen als 
passgenauer Mosaikstein in das Römische 
Imperium einfügen, als Muster-Römer so-
zusagen. Das unterscheidend Christliche 
ist hier die Bezeichnung des Leitungsamtes 
als „Bischof “ – nicht das Konzept. Eigent-
lich ein Etikettenschwindel.

4	 Historischer Vergleich,  
historische Entwicklung  
und eine hermeneutische  
Überlegung

Alle drei Verfassungsformen, das Präsi-
dialmodell, das bottom up- genauso wie 
das top down-Modell, werden im Impe-
rium Romanum im 1. und 2. Jahrhun-
dert gleichzeitig praktiziert. Im griechi-
schen Osten ist das aristokratische Präsi-
dialsystem am häufigsten anzutreffen. Al-
lerdings wird auch hier das top down-Mo-
dell bestimmend – und es wird sogar von 
vielen Städten angestrebt (s. u.). Höchst 
selten und nur in der Peripherie ist das  
bottom up-Modell zu finden. Im Neuen 
Testament ist es genau umgekehrt – mit ei-
ner ausgesprochenen Aversion gegen eine 
mit Anweisungsvollmacht ausgestatte-

9	 Vgl. Hans-Josef Klauck, Gemeinde ohne Amt? Erfahrungen mit der Kirche in den johannei-
schen Schriften, in: ders., Gemeinde – Amt – Sakrament, Würzburg 1989, 195 − 222.

te „obere Ebene“: Das bottom up-Modell 
ist nicht nur in den authentischen Paulus-
briefen die Grundlage, sondern z. B. auch 
im Matthäusevangelium, wo die Ekkle-
sia in Personalfragen berät und abstimmt 
(18,15  –17).

Die Schriften, die Presbyterkollegien 
aufweisen, also nach dem aristokratischen 
Modell organisiert sind, blenden auffälli-
gerweise die „obere Ebene“ der Archon-
ten aus. Nach Paulus gehören die Archon-
ten zum Erscheinungsbild „dieser Welt“. 
Ihnen droht nichts anderes als die eschato-
logische Vernichtung (1 Kor 2,6.8; 15,24). 
Den expliziten Ausschluss eines pater fa-
milias für die Nachfolge-Gemeinde for-
muliert das Markusevangelium (10,29 f.; 
vgl. 3,31– 35). Die johanneischen Schrif-
ten präsentieren gar eine „Gemeinde ohne 
Amt“.9 Es sind allein die Pastoralbriefe, die 
das top down-Modell vehement und kon-
sequent als Umbauplan für die christus-
gläubigen Ekklesien durchziehen. Von der 
Textmenge her fallen ihnen gerade einmal 
gut 2 % des gesamten Neuen Testaments 
zu. Aber in der geschichtlichen Entwick-
lung haben sie sich durchgesetzt, gegen die 
Tendenz der anderen neutestamentlichen 
Schriften.

Im Kontext der Zeit gesehen propa-
gieren die Pastoralbriefe jedoch eigentlich 
eine Angleichung an den „Zeitgeist“. Für 
viele Städte in den Provinzen ist es zu be-
obachten: Um in den Genuss steuerrechtli-
cher und wirtschaftlicher Vorteile zu kom-
men, sind sie geradezu darauf erpicht, den 
Status einer „römischen Stadt“ von Rom 
zuerkannt zu bekommen – und sind dafür 
bereit, schon im Vorfeld ihre eigenen Or-
ganisationsstrukturen entsprechend um-
zubauen. Die Pastoralbriefe wollen die-
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SCI1 chritt einleiten, als relativ ar- Das deutsche Wort „Priester” lei-
ker ‚Grofßhau:  1t“ VO  b Kom anerkannt tel sich ZW ar etymologisch VO riechi-

werden. S1e verehren ZW ar nicht Cie ro- schen „Presbyter” ab, hat Cdlamıit aber nicht
mischen Götter, aber S1E sind den „Obe- das Geringste un Eın res  er ist e1in

Ratsherr 1M Rahmen der städtischen Ad-ren gegenüber loyal (vgl. 1 Lim 2,1 und
welsen eine traffe Unterordnungsstruktur mıinıstration Eın Tiliestier griech. hiereus,
ach römischer Manıler auf (vgl. Tit 3,1) lat. sacerdos) ist für Cie korrekte Durch-

Sofern Modell der Pastoralbriefe führung des Kults zuständig. ”” Sein „Ar-
auch für unNnseIe eit hermeneutisch aCl- beitsplatz“ ist der Steinaltar, auf dem
aqua festgehalten werden soll, 1e das ach einem Streng einzuhaltenden Ritual
au der kirchlichen Strukturen Urc. Tiere opfert: ntier SseiINer UISsIC. WEI -

Angleichung Cie Mainstream- Verfas- den Cie Tiere auf ihre Fehlerlosigkeit hiın
SUNSCH der westlichen Welt, also demo- eprüft hostia immaculata), geschlachtet,
kratische Verfahrensweisen mıt Abstim- zerteilt und SCHLLEISLIIC auf dem ar Clar-
INUNg ber alle relevanten Sachverhalte gebracht. Das geschieht VOTL den Tempeln
In gewählten Gremilen, Gleichstellung VO  b SCHAUSO WwI1Ie ıIn den Vereinshäusern. T1eS-
Mann und Frau auf en Ebenen. ersu- ter und Tieropfer ehören ZU. alltäglichen
chen Cie Pastoralbriefe Cie Christusgläubi- Erscheinungsbild einer antiken
SCH als Cie besseren Omer präsentle- Um erstaunlicher ist CS, Class T1eS-
TEE, ware CS In dieser 1IN1€ welterge- ter In keinem einzigen der neutestamentli-
ac. Aufgabe heutiger Gemeinden, sich chen Gemeindemodelle einen Platz aben,
als Cie besseren Demokraten beweisen: wohlgemerkt: mMenschliıche Tiliestier 1M (Je-
1M Experimentieren mıt Diskus- enüber Nichtpriestern. Das hätte sich
sionsformen, fairen Auseinandersetzun- VO  b den urzeln 1M Judentum sich
SCH und Abstimmungen, deren rgebnis- egelegt. Tliester sind cla etwas WwI1Ie eine
SC auch VO  b der unterlegenen Minderheit Erb-Aristokratie. Ihnen allein obliegt CS,

akzeptiert und mitgetragen werden; Lukas Urc. Opferriten ne VOTL (jott erwIr-
wurde als (jottes. ken und dann Cie Sundenvergebung ZUZU-

sprechen (vgl. Lev 4-5) Besondere eto-
NUNg rfährt der Abstand den Nicht-

FIne auffällige Leerstelle priestern: konzeptionel. Urc. besonde-
un eIne Verweigerung Reinheitsgebote, architektonisch Urc

Tabuzonen 1M Tempel. Der Altarraum
darf 1Ur VO  b Priestern betreten werden.Der Katalog der Gemeindemodelle ware

nicht vollständig vorgestellt, WenNnn nicht, Auf diesem Hintergrund ist Cie eer-
SOZUSASCH als Gegenprobe, auf eine CILD- stelle „Priester” In neutestamentlichen

Gemeindemodellen e1in schrilles Ausru-findliche Leerstelle 1M Ämterreigen inge-
wlesen wurde und auf eine konzeptionel- fezeichen: Fur Cie eler des Herrenmahr-
le Verwelgerung. Es geht den 5  T1eS- les braucht CS laut anon weder Tlester
ter  C6 und Clas Sukzessionsmodell samıt och ar, e1in 1SC (frapeza) genugt (vgl.
Kleriker-Laien-Ständetrennung. 1 Kor Und ein Standesunterschied

Fur cdas Folgende vgl das Kapitel „Kult” 1n Martın Ebner, DIie Stadt als Lebensraum der ersten
C'hristen (S. Anm 1) 101—1537
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sen Schritt einleiten, um als relativ autar-
ker „Großhaushalt“ von Rom anerkannt 
zu werden. Sie verehren zwar nicht die rö-
mischen Götter, aber sie sind den „Obe-
ren“ gegenüber loyal (vgl. 1 Tim 2,1 f.) und 
weisen eine straffe Unterordnungsstruktur 
nach römischer Manier auf (vgl. Tit 3,1).

Sofern am Modell der Pastoralbriefe 
auch für unsere Zeit – hermeneutisch ad-
äquat – festgehalten werden soll, hieße das: 
Umbau der kirchlichen Strukturen durch 
Angleichung an die Mainstream-Verfas-
sungen der westlichen Welt, also demo-
kratische Verfahrensweisen mit Abstim-
mung über alle relevanten Sachverhalte 
in gewählten Gremien, Gleichstellung von 
Mann und Frau auf allen Ebenen. Versu-
chen die Pastoralbriefe die Christusgläubi-
gen als die besseren Römer zu präsentie-
ren, so wäre es – in dieser Linie weiterge-
dacht – Aufgabe heutiger Gemeinden, sich 
als die besseren Demokraten zu beweisen: 
im Experimentieren mit neuen Diskus-
sionsformen, fairen Auseinandersetzun-
gen und Abstimmungen, deren Ergebnis-
se auch von der unterlegenen Minderheit 
akzeptiert und mitgetragen werden; Lukas 
würde sagen: als Wille Gottes.

5	 Eine auffällige Leerstelle  
und eine Verweigerung

Der Katalog der Gemeindemodelle wäre 
nicht vollständig vorgestellt, wenn nicht, 
sozusagen als Gegenprobe, auf eine emp-
findliche Leerstelle im Ämterreigen hinge-
wiesen würde – und auf eine konzeptionel-
le Verweigerung. Es geht um den „Pries-
ter“ und um das Sukzessionsmodell samt 
Kleriker-Laien-Ständetrennung.

10	 Für das Folgende vgl. das Kapitel „Kult“ in: Martin Ebner, Die Stadt als Lebensraum der ersten 
Christen (s. Anm. 1) 101−137.

Das deutsche Wort „Priester“ lei-
tet sich zwar etymologisch vom griechi-
schen „Presbyter“ ab, hat damit aber nicht 
das Geringste zu tun. Ein Presbyter ist ein 
Ratsherr im Rahmen der städtischen Ad-
ministration. Ein Priester (griech. hiereus, 
lat. sacerdos) ist für die korrekte Durch-
führung des Kults zuständig.10 Sein „Ar-
beitsplatz“ ist der Steinaltar, auf dem er 
nach einem streng einzuhaltenden Ritual 
Tiere opfert: Unter seiner Aufsicht wer-
den die Tiere auf ihre Fehlerlosigkeit hin 
geprüft (hostia immaculata), geschlachtet, 
zerteilt und schließlich auf dem Altar dar-
gebracht. Das geschieht vor den Tempeln 
genauso wie in den Vereinshäusern. Pries-
ter und Tieropfer gehören zum alltäglichen 
Erscheinungsbild einer antiken Stadt.

Um so erstaunlicher ist es, dass Pries-
ter in keinem einzigen der neutestamentli-
chen Gemeindemodelle einen Platz haben, 
wohlgemerkt: menschliche Priester im Ge-
genüber zu Nichtpriestern. Das hätte sich 
von den Wurzeln im Judentum an sich na-
hegelegt. Priester sind da so etwas wie eine 
Erb-Aristokratie. Ihnen allein obliegt es, 
durch Opferriten Sühne vor Gott zu erwir-
ken und dann die Sündenvergebung zuzu-
sprechen (vgl. Lev 4 – 5). Besondere Beto-
nung erfährt der Abstand zu den Nicht-
priestern: konzeptionell durch besonde-
re Reinheitsgebote, architektonisch durch 
Tabuzonen im Tempel. Der Altarraum z. B. 
darf nur von Priestern betreten werden.

Auf diesem Hintergrund ist die Leer-
stelle „Priester“ in neutestamentlichen 
Gemeindemodellen ein schrilles Ausru-
fezeichen: Für die Feier des Herrenmah-
les braucht es laut Kanon weder Priester 
noch Altar, ein Tisch (trapeza) genügt (vgl. 
1 Kor 10,21). Und ein Standesunterschied 
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mıt tadien auch ıIn der öhe undzwischen christusgläubigen Priestern und
christusgläubigen Nicht-Priestern stunde hat Cdamıt Cie außergewöhnliche und uUulO-
1M eklatanten Widerspruch Gal 3,28, pisSC. gesteigerte Form, WwIe S1E für Clas Al-
wonach sich der Glaube der Christen SC lerheiligste des Jerusalemer Tempels VOÖII -

rade darın ze1igt, Class bel ihnen alle gesell- esehen WAal, clas 1Ur der Hohepriester e1IN-
schaftlich WwI1Ie religiös verankerten Dicho- mal 1M Jahr betreten durifte.
tomıen ihre Gültig- und Wertigkeit verlo- Oder ESUS ist der eINZLGE Tliester. In
Ten en „Da ist nicht mehr Jude och der Deutung des Kreuzestodes sieht der
Grieche, nicht mehr Freler och Sklave, Hebräerbrief ESUS allein als Hohepriester
nicht mehr Mannn und Frau.“ fungieren; CI bewirkt 1M himmlischen Zelt

Neıin: Tiliestier als anı der sich VO  b dlas, Was auf Erden 1M Schattenbild des 1r-
anderen absetzt, WIE C4 Cie jüdischen Wur- dischen Zeltkultes niemals ZUFK Vollendung
zeln SCHAUSO WwI1Ie die alltägliche riah- kommt Cie Süundenvergebung, e1in für alle
rungswelt der Städte vorgaben, wird VO Mal, mıt der Eröffnung des unmittelbaren

anon ausgeschlossen. Anders Zutritts ZU. Gottesthron für alle (jlau-
bendenist CS mıt der Vorstellung VO  u den YT1S-

tusgläubigen als einem „priesterlichen ulserdem ist VO  b einer Verwelgerung
Volk”, In dem dann alle als Tilestier gelten, sprechen, und ZWarL gegenüber einer
eine KONnzeptlon, VO  u der Rückgriff KONnzeptlon, welche ESUS Cle Apostel e1IN-
auf Cie SOZUSaSCH demokratisierte priester- seizen lässt, Cie ihrerseits 1SCHOTIe und D1a-
1C. Alternativkonzeption In Ex 19,6 In kone als Nachfolger bestimmen, damıit CAle-
eIr 2) Cie Rede ist. Oder In der Hım- SC wlederum verfahren, sodass eine fort-
melsstadt-Vision der O{tb davon, dass alle aulende Sukzession entsteht, Cle N1e-
Stadtbewohner Tiliestier und Könige) sind, mand vorgehen darf. Auf dem Hintergrund
ohne Cdlass CS Nicht-Priester er Okla- der alttestamentlichen Normal-Priester-
ven) als Gegenüber gäbe und ohne Class konzeption werden Cle sukzessiv eINgE-
e1in Tempel sehen ware 21,22) Irotz- etizten Amtsträger den „Laien” gegenüber-
dem en alle Bewohner eine ho- gestellt, der Klemensbrief als RKe-
hepriesterliche Wüuürde:; denn Cie al Cie aktion auf Cie Absetzung VO  b Presbytern
AaUs dem Himmel herabsteigt, ist e1in Kubus In Korinth Clem_1eser Brief ist

Ende des Jahrhunderts entstanden, aber
nicht In den ancon aufgenommen worden.

Weiterführende Liıteratur
NS AssMann, Amter und Dienste In

Der dünne Ast,den frühchristlichen Gemeinden, onn
1994 NOC. immer anregende Aufsatz- auf dem wır s!tzen

sammlung insbesondere ZUTFK Herausbil-
In der historischen Entwicklung betrachtetdung des Bischofsamts).

Welt und Umwelt der eft MUSSeN WITFr DIe heute übliche und
scheinbar unveränderbare Struktur der„Diakone, Wıtwen, Presbyter” (mit r1g1-

naltexten und Bildern unterlegte Darstel- (katholischen) Kirche mıt monarchisch
agierenden Bischöfen, Cie WwIe der antı-lungen ZUFK Ämterentwicklung In der frü-

hen Kirche). ke pater familias volle Vollzugsgewalt In
Recht, 1ıInanzen und lturgle en und
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zwischen christusgläubigen Priestern und 
christusgläubigen Nicht-Priestern stünde 
im eklatanten Widerspruch zu Gal 3,28, 
wonach sich der Glaube der Christen ge-
rade darin zeigt, dass bei ihnen alle gesell-
schaftlich wie religiös verankerten Dicho-
tomien ihre Gültig- und Wertigkeit verlo-
ren haben: „Da ist nicht mehr Jude noch 
Grieche, nicht mehr Freier noch Sklave, 
nicht mehr Mann und Frau.“

Nein: Priester als Stand, der sich von 
anderen absetzt, wie es die jüdischen Wur-
zeln genauso wie die alltägliche Erfah-
rungswelt der Städte vorgaben, wird vom 
gesamten Kanon ausgeschlossen. Anders 
ist es mit der Vorstellung von den Chris-
tusgläubigen als einem „priesterlichen 
Volk“, in dem dann alle als Priester gelten, 
eine Konzeption, von der – unter Rückgriff 
auf die sozusagen demokratisierte priester-
liche Alternativkonzeption in Ex 19,6 – in 
1 Petr 2,9 die Rede ist. Oder in der Him-
melsstadt-Vision der Offb davon, dass alle 
Stadtbewohner Priester (und Könige) sind, 
ohne dass es Nicht-Priester (oder Skla-
ven) als Gegenüber gäbe – und ohne dass 
ein Tempel zu sehen wäre (21,22). Trotz-
dem haben alle Bewohner sogar eine ho-
hepriesterliche Würde; denn die Stadt, die 
aus dem Himmel herabsteigt, ist ein Kubus 

mit 12.000 Stadien auch in der Höhe – und 
hat damit die außergewöhnliche und uto-
pisch gesteigerte Form, wie sie für das Al-
lerheiligste des Jerusalemer Tempels vor-
gesehen war, das nur der Hohepriester ein-
mal im Jahr betreten durfte.

Oder: Jesus ist der einzige Priester. In 
der Deutung des Kreuzestodes sieht der 
Hebräerbrief Jesus allein als Hohepriester 
fungieren; er bewirkt im himmlischen Zelt 
das, was auf Erden im Schattenbild des ir-
dischen Zeltkultes niemals zur Vollendung 
kommt: die Sündenvergebung, ein für alle 
Mal, mit der Eröffnung des unmittelbaren 
Zutritts zum Gottesthron – für alle Glau-
benden.

Außerdem ist von einer Verweigerung 
zu sprechen, und zwar gegenüber einer 
Konzeption, welche Jesus die Apostel ein-
setzen lässt, die ihrerseits Bischöfe und Dia-
kone als Nachfolger bestimmen, damit die-
se wiederum so verfahren, sodass eine fort-
laufende Sukzession entsteht, gegen die nie-
mand vorgehen darf. Auf dem Hintergrund 
der alttestamentlichen Normal-Priester-
konzeption werden die so sukzessiv einge-
setzten Amtsträger den „Laien“ gegenüber-
gestellt, so der erste Klemensbrief als Re-
aktion auf die Absetzung von Presbytern 
in Korinth (1 Clem 40 – 44). Dieser Brief ist 
Ende des 1. Jahrhunderts entstanden, aber 
nicht in den Kanon aufgenommen worden.

6	 Der dünne Ast,  
auf dem wir sitzen

In der historischen Entwicklung betrachtet 
müssen wir sagen: Die heute übliche und 
scheinbar unveränderbare Struktur der 
(katholischen) Kirche mit monarchisch 
agierenden Bischöfen, die – wie der anti-
ke pater familias − volle Vollzugsgewalt in 
Recht, Finanzen und Liturgie haben und 

Weiterführende Literatur:
Ernst Dassmann, Ämter und Dienste in 
den frühchristlichen Gemeinden, Bonn 
1994 (noch immer anregende Aufsatz-
sammlung insbesondere zur Herausbil-
dung des Bischofsamts).
Welt und Umwelt der Bibel Heft 97 (2020/3): 
„Diakone, Witwen, Presbyter“ (mit Origi-
naltexten und Bildern unterlegte Darstel-
lungen zur Ämterentwicklung in der frü-
hen Kirche).
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erıker sollte der inzwischen entstande-sich einen „Klerus” scharen, entspringt
(A) Zzwel Außenseiterschreiben des euen 1E Vertrauensverlust ausgeglichen, Wenn

Testaments im; Tit) Weiterentwickelt nicht wettgemacht werden. iıne verhäng-
wurde diese KONzeption (D) Urc. e1in Sta- nisvolle Instrumentalisierung einer Urr-

bilisierungsmodell, das ISCHOTIe und D1Ia- sprünglich AaUS$S freiem Entschluss gewähl-
kone auf dem Hintergrund der alttesta- ten Lebensform. Dass erst In allerjüngster
mentlichen Priesterstand-Konzeption als eit entsprechende historische Forschun-
YTiester erscheinen lässt und S1E den „ Lal- sCcHh vorgelegt werden, “ pricht Bände
en  C6 gegenüberstellt, denen CS verwehrt ist,

diese VO  b (jott verfügte Ordnung,
die Uurc Sukzession legitimier- Kırche olural, aber NIC ellebig

ten Amtsträger vorzugehen, Clem
ınen ucC 1M orthodoxen anon Kirche plural Clas Urdokument des YT1S-

hat Cdieses Modell nicht, 1M Gegenteil: (Je- entums hält nicht 1Ur einen Katalog VOoO  b

rade Cdieses Schreiben, obwohl Jlängst VOÖII - Möglichkeiten für Cie Urganisation chris-
ijegend, wurde In den Katalog der ma{fß- tusgläubiger (sruppen bereit, CS auch
geblichen Gemeindemodelle nicht aufge- are Marksteine und deutliche Begren-
NO Tazlıser gesagt Es wurde aUsS- ZUNSCH. Damıt ergeben sich für eine ruk-

turreform der katholischen Kirche nichtgeschlossen. Dass CS SCHLHEISLIC doch ZU.

symbolischen „Priestertum” zunächst der 1Ur grofße Freiheiten, sondern auch e1InN-
Bischöfe, sodann auch der res  er SC deutige Absagen
kommen ist, hat ach Forschun-
SCH mıt dem treben der erıker ach Der Autor Martın Ebner, ahrgang 1956,
Professionalisierung tun, also der Besol- YTiestier der DIiozese Würzburg, tudium der
dung Uurc die (jemeinden und dadurch Theologie In Würzburg, übingen und
ZUFK Freistellung VO Geldverdienst Urc. der Ecole iblique In Jerusalem, Promaoti-
Alltagsberufe. Der Ruf ach asketischer (1991) und Habilitation (1997) In WUurz-
Lebensweise und insbesondere der e1l0- burg, 1998 —201 ] Professor für ExXegese des

euen Testaments In ÜUnster,sigkeit der bis 1ın (gemäfßs der Pastoral-
briefnorm VO  b 1 Lim 3,4{1.) verheirateten In DBoOnn, seitdem 11M Ruhestand. Publikatio-
ISCHOTIe verdankt sich einem innerkirch- HEMN (Auswahl): Die als Lebensraum
lichen Konkurrenzkampf zwischen städti- der ersien Christen. Das Urchristentum In
schen, ZU. Teil bereits UxXuriös eDenden seiner Umwelt T (GNT 1)1)’ Göftingen 2012;
Klerikern und asketisch ebenden MOön- Inkarnation der OLSCHAFT. MUÄÜifurelier Hort-
chen 1M Umififeld der Städte mıt großer ZONF und theologischer NSDTUC-
Anziehungskraft für alle, Cie e1in {ffenes mentlicher Texte 61); Stuttgart 2015;
Ohr und verlässlichen Kat suchten. Durch Einleitung In das Neue Testament (zusam-
Cie verpflichtende Übernahme der MON- men mMIit Stefan Schreiber), Stuttgart
chischen Lebensform für Cie städtischen GND 12)]

11 Christian HOornung, Monachus e{ sacerdos. Asketische Konzeptualisierungen des Klerus 1mmM
antiken C'hristentum (SVigChr 157), Leiden 2020; eorg Schöllgen, „LIviIno sacerdoatio hono-
ratı  ba DIie Professionalisierung des Klerus Uun: ihre Folgen (https://www.kt£f.uni-bonn.de/Ein-
richtungen/institut-fur-kirchengeschichte/alte-kirchengeschichte-und-patrologie/lectio-ulti-
ma-schoellgen | Abruf:
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um sich einen „Klerus“ scharen, entspringt 
(a) zwei Außenseiterschreiben des Neuen 
Testaments (1 Tim; Tit). Weiterentwickelt 
wurde diese Konzeption (b) durch ein Sta-
bilisierungsmodell, das Bischöfe und Dia-
kone auf dem Hintergrund der alttesta-
mentlichen Priesterstand-Konzeption als 
Priester erscheinen lässt und sie den „Lai-
en“ gegenüberstellt, denen es verwehrt ist, 
gegen diese von Gott verfügte Ordnung, 
d. h. gegen die durch Sukzession legitimier-
ten Amtsträger vorzugehen, so 1 Clem.

Einen Rückhalt im orthodoxen Kanon 
hat dieses Modell nicht, im Gegenteil: Ge-
rade dieses Schreiben, obwohl längst vor-
liegend, wurde in den Katalog der maß-
geblichen Gemeindemodelle nicht aufge-
nommen. Präziser gesagt: Es wurde aus-
geschlossen. Dass es schließlich doch zum 
symbolischen „Priestertum“ zunächst der 
Bischöfe, sodann auch der Presbyter ge-
kommen ist, hat nach neuesten Forschun-
gen mit dem Streben der Kleriker nach 
Professionalisierung zu tun, also der Besol-
dung durch die Gemeinden – und dadurch 
zur Freistellung vom Geldverdienst durch 
Alltagsberufe. Der Ruf nach asketischer 
Lebensweise und insbesondere der Ehelo-
sigkeit der bis dahin (gemäß der Pastoral-
briefnorm von 1 Tim 3,4 f.) verheirateten 
Bischöfe verdankt sich einem innerkirch-
lichen Konkurrenzkampf zwischen städti-
schen, zum Teil bereits luxuriös lebenden 
Klerikern und asketisch lebenden Mön-
chen im Umfeld der Städte – mit großer 
Anziehungskraft für alle, die ein offenes 
Ohr und verlässlichen Rat suchten. Durch 
die verpflichtende Übernahme der mön-
chischen Lebensform für die städtischen 

11	 Christian Hornung, Monachus et sacerdos. Asketische Konzeptualisierungen des Klerus im 
antiken Christentum (SVigChr 157), Leiden 2020; Georg Schöllgen, „Divino sacerdotio hono-
rati“. Die Professionalisierung des Klerus und ihre Folgen (https://www.ktf.uni-bonn.de/Ein-
richtungen/institut-fur-kirchengeschichte/alte-kirchengeschichte-und-patrologie/lectio-ulti-
ma-schoellgen [Abruf: 20.11.2020]).

Kleriker sollte der inzwischen entstande-
ne Vertrauensverlust ausgeglichen, wenn 
nicht wettgemacht werden. Eine verhäng-
nisvolle Instrumentalisierung einer ur-
sprünglich aus freiem Entschluss gewähl-
ten Lebensform. Dass erst in allerjüngster 
Zeit entsprechende historische Forschun-
gen vorgelegt werden,11 spricht Bände.

7	 Kirche plural, aber nicht beliebig

Kirche plural – das Urdokument des Chris-
tentums hält nicht nur einen Katalog von 
Möglichkeiten für die Organisation chris-
tusgläubiger Gruppen bereit, es setzt auch 
klare Marksteine und deutliche Begren-
zungen. Damit ergeben sich für eine Struk-
turreform der katholischen Kirche nicht 
nur große Freiheiten, sondern auch ein-
deutige Absagen.
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